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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1975

Norm

StVO §20 Abs1 IA2

StGB §80 B

StGB §88 C

Rechtssatz

Für die Zurechenbarkeit der bewirkten Gefahr (samt Erfolg) genügt es, daß diese im Risikozusammenhang mit der

übertretenen Schutznorm (hier: § 20 Abs 1 StVO) steht. Wer gegen die Grundregel des "Fahrens auf Sicht" verstößt,

kann sich nicht mit Erfolg zu seiner Exculpierung darauf berufen, daß er den konkreten Hergang des hieraus

entstandenen Unfalls nicht habe vorhersehen können.
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